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[1620 Juni 15 . ]
ERLAEUTERUNGEN1 EINIGER ARTIKEL [ ZUM SPRUCH VOM 30 . JULI 1619 IM

STREIT ZWISCHEN DER ABTEI ENGELBERG UND DEREN
TALLEUTEN]

2
s . EA V 2, 2024 , Zeilen 9- 24 [Appellation - Abzug - Gerichtsbesetzung]

Es folgt hier in AH 2/35 die Zustimmung Nidwaldens vom 25 . Mai
1620 , dass es sich mit den obgenannten Erläuterungen einverstan¬
den erklären könne:

3
"Uff dieere uns [dem Landammann und Rat von Nidwalden ] fürgebrachtt Erlütte-



rung so nachmalen dieselbe von denn übrigen Schirmohrtten [LU, SZ, OW] also

unnd uff disere wyss verstandten wirdt , so sindt wier geneigtt unnd guttwil-

lig sowol als sy das usgesprochne libell [vom 30 . Juli 1619 ] zu bekrefftigen

auch durch uns unnd unsere Eherensetz [gemeint von Nidwalden ] , darmitt menck-

licher gespüren wier selbsten der ruwen begierig besiglen unnd die Tallütt

alles Emsts zu der gehorsamen unnd derer schuldickeitt zu vermahnen lassen . "

1) Da sich die Talleute von Engelberg über den Spruch vom 30 . Juli 1619 bei
den V kath . Orten beklagten , gaben die Gesandten von Uri und Zug, die Ver¬
mittler Emanuel Bessler und Konrad III . Zurlauben , an der Konferenz der
V kath . Orte in Engelberg die nachfolgenden , schon an einer frühem Zusam¬
menkunft erarbeiteten Erläuterungen ab.

2 ) In Punkt 2 "Klagen unnd Rathsuchen " heisst es nicht "ein beschwerter Ar-
dickel [wie in EA] " , sondern "ein beschwertter Urteil ".

3 ) Die letzten zwei Worte durchgestrichen.

-  Blatt 140 V leerKonzept , von Konrad III . Zurlauben AH 2 , 139 - 140


	[Seite]
	[Seite]

